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Beschlussauszug 

aus der 
Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Tramm  

vom 04.09.2018 
 

Top 9 Gemeindliches Einvernehmen zum Um- und Ausbau eines Wochen-
endhauses  

Bungalowsiedlung IIa, 19089 Tramm OT Göhren 
Gemarkung Settin, Flur 2, Flurstück 110/19 
 

 
Beschluss: 

Die Gemeinde Tramm beschließt, dem Neubau des Wochenendhauses auf dem Flurstück 
110/19 in der Flur 2 in der Gemarkung Settin zuzustimmen. Der beantragten Befreiung von der 
Festsetzung zur Firsthöhe des B-Plans Nr. 6 „ Wochenendhaussiedlung IIa“ wird im Rahmen 
des Neubaus des Wochenendhauses zugestimmt. Die Firsthöhe darf wie beantragt 13,58 m 
über NHN betragen. 

 

Unter Berücksichtigung des Bestandsschutzes für den massiven Gebäudeteil werden die weite-
ren Festsetzungen des Bebauungsplans sind einzuhalten.  

 

   

 

 

 

Abstimmungsergebnis: 

8 Ja – Stimmen 
0 Nein –Stimmen 
0 Enthaltungen  

  

 
 


